
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2020/8/11 4Ob78/20d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.08.2020

Norm

AußStrG 2005 §111

Rechtssatz

Wenn ein Kontaktrecht ohne Besuchsbegleitung dem Kindeswohl besser entspricht als das gänzliche Unterbleiben des

Kontakts, ist schon im Interesse des Kindes von einer obligatorischen Besuchsbegleitung abzusehen. Ist hingegen das

Unterbleiben des persönlichen Kontakts aus der Sicht des Kindes günstiger als eine unbegleitete

Kontaktrechtsausübung, so hat das Gericht die Ausübung des Kontaktrechts von einer Besuchsbegleitung abhängig zu

machen.
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